
Vorsitzender Einreicher

Stadt Frankfurt (Oder)
Stadtverordnetenversammlung

Antrag

Vorlage-Nr:
Status:
Einreicher:
Datum:

11/ANT/1009
öffentlich
Bärbel Teich, Fraktion DIE LINKE.
09.09.2011

Mehr Bürgernähe durch eine zeitliche Verschiebung der Einwohnerfragestunde 
in den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)
Beratungsfolge:

Datum Gremium

22.09.2011 Stadtverordnetenversammlung
13.02.2012 Hauptausschuss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt (Oder) möge beschließen:

Der Hauptausschuss und das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung 
Frankfurt (Oder) prüfen, ob eine Änderung der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder) möglich ist, die 
Einwohnerfragestunde als einen späteren TOP in die Tagesordnung kommender 
Stadtverordnetenversammlungen aufzunehmen.

Begründung:
Zufällig hörte ich, dass die Stadtverordnetenversammlung von Potsdam ihre 
Fragestunde jeweils von 17 bis 18 Uhr durchführt. Darüber wunderte ich mich und 
informierte mich im Ratsinformationssystem der Stadt Potsdam. Die Stadt Potsdam 
beginnt zwar auch ihre Stadtverordnetenversammlung jeweils um 15 Uhr, sie hat 
aber eine spätere Zeit für die Einwohnerfragestunde in ihren Tagesordnungen.
Von 15.00 bis 17.00 Uhr werden die Anfragen der Abgeordneten, der Bericht des 
Oberbürgermeisters oder auch Vorlagen der Verwaltung behandelt, also der normale 
Ablauf wie bei uns.

Vermutlich konnten bisher nur wenige Einwohner/innen wegen der frühen Zeit (ca. 
15.00 Uhr) die Einwohnerfragestunde in Frankfurt (Oder) nutzen, da (zum Glück) 
viele Einwohner/innen von Frankfurt (Oder) berufstätig sind.
Vielleicht könnte man so auch der Politikverdrossenheit entgegenwirken und es 
könnte mehr öffentliches Interesse an den Beratungen der 
Stadtverordnetenversammlung ermöglicht werden; also könnten wir  mehr 
Bürgernähe zeigen! Einen Versuch sollte es uns allen Wert sein.
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Anlagen: keine
 
 

Entscheidungsergebnis:

einstimmig mit Mehrheit zurückgezogen

Ja Nein Enthaltung

lt. Beschlussvorlage abweichend abgelehnt

zur Kenntnis genommen

überwiesen
Ausschließung 
§ 22 BbgKVerf Es wurden keine Ausschließungsgründe angezeigt.

Wiedervorlage


